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IM BLICKFELD

Jorg Baumberger

WOHIN MIT «UBERFLUSSIGEM» GOLD?

Zur Abstimmung uber Goldinitiative und Gegenvorschlag

Die Entstehungsgeschichte der Gold-
initiative und des Gegenvorschlags des Parlaments
ist bekannt. Sie ist heute héchstens noch fiir jene
Akteure ein Problem, die vor fiinf Jahren — in lauters-
ter patriotischer Absicht, aber mit etwas weltfremder
Arglosigkeit — glaubten, durch eine spektakulir do-
tierte Solidarititsstiftung einen professionell orches-
trierten Erpressungsiiberfall abwenden zu konnen.
Uber diese politisch extrem lehrreiche Geschichte
soll hier nicht weiter epilogiert werden. Vielmehr
sollen drei Fragen beantwortet werden:

1. Was ist und woher stammt das Vermégen, fiir wel-
ches in diesen Tagen so fieberhaft eine Verwen-
dung gesucht wird?

2. Wie geht man generell verniinftig mit hereinge-
schneitem staatlichem Finanzvermégen um?

3. Wie sind die beiden Vorschlige unter dem Ge-
sichtspunkt 6konomisch sinnvollen Einsatzes von
Staatsvermégen zu beurteilen?

Entstehung der Wahrungsreserven

Die umfangreichen Wihrungsreserven der National-
bank sind der monetire Niederschlag der schwei-
zerischen Zahlungsbilanziiberschiisse «on official
transactions basis», das sind jene Teile fritherer
schweizerischer Ertragsbilanziiberschiisse und Kapi-
talverkehrssalden, welche die private Wirtschaft zum
gegebenen — frither fixen — Wechselkurs nicht bereit
war, direkt selbst fiir Auslandsinvestitionen zu ver-
wenden. Diese Betrige iibernahm die Nationalbank
und hortete sie fiir spitere Verwendung im Manage-
ment der Wihrung. Weder das Gold noch die iib-
rigen Wihrungsreserven waren ein Geschenk des
Auslandes an die Schweiz. Das Vermégen wurde
durch die Schweiz in jedem Wortsinne verdient. Fiir
unsere Leistungen erwarb die Nationalbank vom
Ausland Gold und Fremdwihrungsschuldtitel, wel-
che die Nationalbank nach dem besten Wissen ihrer
Gouverneure treuhidnderisch fiir die Nation bewirt-
schaftete. Die seither erfolgte Aufwertung des Goldes
von rund 4500 Franken auf heute etwa 12 000 Fran-
ken pro Kilogramm ist ebenfalls kein Geschenk, son-
dern der Reflex des Kaufkraftverlustes des Schweizer
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Frankens relativ zum Gold, d.h. sie entspricht einem
Mass der kumulierten Inflationssteuer, welche die
Halter von Schweizerfranken-Zentralbankgeld iiber
die Jahre hinweg stillschweigend der Nationalbank
entrichtet haben. Die aufgelaufenen Zinsen auf den
Devisenreserven sind ebenfalls zum gréssten Teil
gehortete Entschidigungen fiir Kaufkraftverluste. Zu
einem kleineren Teil sind sie Realrendite von durch
die Nationalbank im Ausland treuhinderisch ange-
legtem Volksvermégen. Dem iiber die Jahre gewaltig
angestiegenen Eigenkapital der Nationalbank haftet
somit iiberhaupt nichts Ritselhaftes an. In Form der
Nationalbank hilt sich das Schweizer Volk eine
Institution, die fiir die Nation Gold und Auslands-
forderungen akkumuliert und den Ertrag, welcher
vorwiegend aus Inflationssteuern besteht, hortet.
Uber die Frage, ob das Land das vorhandene Volu-
men von Wihrungsreserven im Betrag von 20 Pro-
zent und ein Eigenkapital der Nationalbank in Héhe
von 15 Prozent des Bruttosozialprodukts, was viel-
leicht etwa 2 Prozent bzw. 1,5 Prozent des Volksver-
mogens entspricht, heute noch braucht, und damit
iiber die Frage, ob das Problem der Verteilung wirk-
lich so dringend einer «Losung» bedarf, bestehen
divergierende Meinungen'. Welches Volumen von
Wihrungsreserven erforderlich erscheint, ist erstens
vom Katalog der reguliren und ausserordentlichen
Aufgaben, die man dem Notenbankvermégen auf-
erlegt, abhingig und zweitens von den Szenarien der
Entwicklung des Wihrungssystems und der Welt-
politik, die man bei der Einschitzung der Risiken
zu beriicksichtigen bereit ist’. Fiir die Zwecke der

! Fiir eindeutig iiberhéht hilt Thomas v. Ungern-Sternberg die
Wihrungsreserven der Nationalbank: Thomas v. Ungern-Stern-
berg, Réflexions sur la répartition des bénéfices de la Banque
Nationale Suisse, Cahier de recherches économiques du DEEP
No. 02.13, Lausanne, mai 2002.

Eine griindliche Erérterung zum méglichen Sinn einer
umfangreichen Goldreserve in der heutigen Zeit findet sich bei
Peter Bernholz, Advantages and Disadvantages of the Holding of
Gold Reserves by Central Banks — With Special Reference to the
Swiss National Bank, Schweizerische Zeitschrift fiir Volkswirt-
schaft und Statistik, Juni 2002, S. 99-114.

? Zur Frage der Bestimmungsgréssen der «<notwendigen»
Wihrungsreserven: Jorg Baumberger, Ein niichterner Blick auf
glinzendes Gold, Neue Ziircher Zeitung, 8. August 2002.
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folgenden Betrachtungen wollen wir annehmen, der
Betrag des iiberfliissigen Eigenkapitals und nament-
lich der «nicht mehr benédtigten» Wihrungsreserven
sei positiv, bekannt und gegeben und «miisse» aus der
Nationalbank entfernt werden.

Was tun mit Finanzvermogen «ohne Aufgabe»?

Was ist dann mit dem solchermassen desaffektierten
Vermégen der Nationalbank zu machen? Diese Frage
ist gar nicht so einmalig, wie man zunichst denken
mag. Schliesslich ist eine Privatisierung eines Staats-
betriebs letztlich auch nichts anderes als die Ver-
wandlung von («bendtigtem») Verwaltungsvermdgen
in («nicht mehr benétigtes») Finanzvermégen des
Staates. Von derselben Natur sind Kapitalgewinne
auf Staatsvermogen sowie ausserordentliche Erlose
aus Verkauf und Lizenzierung staatlicher Rechte
(z.B. elektromagnetischen Frequenzen). In einem
Rechtsstaat geht solches Vermégen in erster Linie an
jene, die daran wohlerworbene Rechte haben. Das
wiren bei der Nationalbank in erster Analyse die
Aktionire, darunter namentlich die Kantonsfisci, die
einen verfassungsmissigen Anspruch auf zwei Drittel
des Nationalbankgewinns — und damit 6konomisch
auch auf zwei Drittel von allfillig zuriickbezahltem
Kapital — besitzen. Ob dieses der Nationalbank
durch Inflation zugewachsene Eigenkapital recht-
missig den Kantonsfisci zusteht, diirfte eine heikle
juristische Frage sein. Es kann jedenfalls als sicher
gelten, dass bei der Griindung der Nationalbank
nicht beabsichtigt war, den Kantonen eine Anwart-
schaft auf einen Gewinn aus der Inflationierung der
Wihrung zu verschaffen. Ob das Fehlen einer sol-
chen «Tiefenlegitimation» freilich gerade die Enter-
bung der Kantone rechtfertigt, ist fraglich. Eine
cigentliche Tiefenlegitimation hitten natiirlich die
Inflationssteuerzahler, d.h. alle jene, die in Jahrzehn-
ten die Kaufkraft ihres zinslosen, nicht indexierten
Nationalbankgeldes stindig schwinden sahen und
damit eine in der Verfassung nicht vorgesehene
Steuer entrichtet haben, deren realer Gegenwert sich
nun in den Tresoren der Nationalbank befindet. Da
die Banknote jedoch das Inhaberpapier par excellence
ist, und die jeweils temporiren Besitzer anonym blei-
ben, ist eine Riickerstattung an die Inflationssteuer-
zahler von vornherein ausgeschlossen. Unter juristi-
schem Gesichtspunkt stehen jedoch die Kantone, die
Treuhinder ihrer Steuerzahler, als Anspruchsberech-
tigte im Vordergrund.

Gesetzt aber den Fall, es bestehen keine wohler-
worbenen Rechte, welche die Verteilung in jedem
Falle schon prijudizieren wiirden, oder diese wiirden
den Berechtigten mehr oder weniger willkiirlich ent-
zogen, wie wire dann mit diesem «unverhofft» frei
gewordenen Vermégen zu verfahren?

Grundsitzlich gibt es fiir solches «Staatsvermégen
ohne Mission» fiinf Entsorgungskanile:

e Steuern senken,

* Schulden tilgen,

* Ausgaben fiir Staatsdienstleistungen steigern,

* Ausgaben fiir Transfers (Subventionen und Sozial-
ausgaben) steigern

* als staatliches Finanzvermégen weiterhin horten
und bewirtschaften.

An sich ist die Verwendung solcher Vermégen gar
kein fiskalisches Sonderproblem. Es gelten exakt die-
selben Maximen wie fiir den Staatshaushalt allge-
mein. Die Herkunft der Mittel — wohlerworbenes
Recht vorbehalten — spielt fiir die rationale Verwen-
dung nicht die geringste Rolle. Staatliches Finanz-
vermégen — wo es auch immer herstammt — ist nichts
anderes als gespeichertes, noch nicht verbrauchtes
Steuervolumen, das der Fiskus treuhinderisch fiir die
Steuerzahler verwaltet. Okonomische Rationalitit
erfordert deshalb, dass man mit solchen Steuervorri-
ten genau gleich haushilterisch umgeht wie mit lau-
fenden Steuern. Es gibt keine besonderen Prinzipien
fiir gespeicherte Steuern. Fiir ein Projekt, fiir welches
man weder heutige noch kiinftige Steuern einzuset-
zen bereit ist, sollte man auch staatliches Finanzver-
mdgen nicht verwenden. Ein Projekt nur deshalb
durchzufiithren, weil man zufillig gerade etwas Fi-
nanzvermogen an der Hand hat, heisst, der Steuer-
illusion eines free lunch unterliegen und Vermégen
verschwenden. Es bedeutet letztlich, etwas unterneh-
men, was einem weniger wert ist, als es kostet — nur
weil man meint, es koste nichts. Staatliches Finanz-
vermdgen ist die siisse Versuchung eines jeden Politi-
kers. Es kostet zwar den Steuerzahler Franken fiir
Franken gleich viel wie Steuern, aber den Politiker,
der keine Skrupel hat, die Steuerillusion der Biirger
zur Forderung seiner Popularitit auszunutzen, kostet
es weniger als der regulire Steuerfranken. Dies, weil
er sich durch den Griff in die Reptilienkasse des Fi-
nanzvermdgens die politischen Kosten des Kampfes
gegen den Steuerwiderstand und den Wettbewerb
mit allen anderen Budgetposten erspart. Deshalb
haben viele Politiker eine natiirliche Neigung, Fi-
nanzvermdgen des Staates zu verschwenden. Eine
aufmerksame Biirgerschaft sieht sich vor gegen diese

Gefahr.
Einige Sicherungen

Im Allgemeinen darf man davon ausgehen, dass die
Politik nie Miihe hat, Ausgabenprojekte zu finden.
Mehr Miihe bereitet die Bereitstellung der Einnah-
men. Die Politiker haben mit dem Steuerwiderstand
der Biirger zu rechnen. Die bestehenden Programme
diirften deshalb stets das Ausserste sein, wofiir die
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Biirger noch Steuern zu
zahlen bereit sind. Ja, in-
folge der durch Regierun-
gen und Parlamente schon
immer bewirtschafteten
Steuerillusion geht man
nicht fehl in der Annahme,
dass stets eher bereits zu-
viel als zuwenig Ausga-
benprogramme bestehen.
Projekte, die dem politi-
schen System erst ein-
fallen, wenn es miissig
herumliegendes Vermégen
sieht, stehen unter er-
heblichem Verdacht, eine
Ressourcenverschwendung
zu sein. Daraus folgt, dass
es in der Regel falsch ist,
mit freiem Finanzvermo-
gen neue staatliche Pro-
gramme zu finanzieren
oder bestehende aufzusto-
cken. Vermégen, das wirk-
lich nicht mehr benétigt
wird, sollte deshalb um-
gehend entsorgt werden.
Dabei sollten gewisse Prin-
zipien beachtet werden:
Diese Prinzipien legen
nahe, dass das frei schwe-
bende, anders nicht mehr
zu haltende Vermégen
mdglichst rasch dem Zu-
griff der Politik entzogen
werden sollte, sodass fiir
neue Ausgaben die ordent-
lichen Checks and Balan-
ces wieder greifen kén-
nen. Schuldentilgung -
auf Bundes- und Kantons-
stufe — und der AHV-
Fonds sind deshalb valable
Kandidaten. Die beiden
Wege — Schuldentilgung
und Einlage in den Fonds
der Alters- und Hinterlas-
senenversicherung (AHV)
— sind sich dhnlicher, als
man zunichst denkt, sind
doch die bereits beschlos-
senen, aber noch nicht fun-
dierten kiinftigen Leistun-
gen der AHV in finanziel-
ler Sicht nichts anderes
als nicht bilanzierte Schul-

GOLDINITIATIVE UND GEGENVORSCHLAG

Prinzipien fiir die Verwendung von freien Staats-
mitteln:

*Der moderne demokratisch-biirokratische Prozess
mit seinen spezifischen Neigungen und Méglichkei-
ten zu Fehlallokationen sollte daran gehindert wer-
den, unter Steuerillusion operieren oder die — auf
ungeniigender Information der Biirger beruhende —
Steuerillusion der Biirger auszubeuten.

*Der Einsatz von Finanzvermégen sollte strikt nach
der Maxime erfolgen: keine Verwendung von Finanz-
vermdgen fiir Zwecke, die man nicht auch mit
gegenwirtigen oder kiinftigen Steuern finanzieren
wiirde, was heisst, dass Finanzvermégen in der Regel
nicht direkt neuen Programmen zufliessen sollte.

e Interessengruppen einschliesslich der Wohltitigkeits-
und NGO-Industrie und deren Klienten sollten
keinen privilegierten Zugang zu staatlichen Mitteln
erhalten. Die Méglichkeiten und Anreize zu Trans-
fer- und Rentenwettbewerb sind wo immer méglich
von vornherein zu verstopfen.

*Die Schaffung reservierter Vermégen fiir flexibel
konkretisierbare Zwecke ist zu vermeiden. Stiftungen
sollten mit staatlichem Vermégen nur in Ausnahme-
fillen fiir eng und formalistisch definierte Zwecke
errichtet werden. Es gibt nur zwei Arten von Stif-
tungen, solche, die zuwenig und solche, die zuviel
Geld haben. In beiden Fillen fiihren sie zu systema-
tischer Fehlallokation.

* Um die Beschlagnahme durch wohlgetarnte Sonder-
interessen zu verhindern, sollten die Verwendungs-
regeln klar, formalistisch und biirokratisch sein. Am
chesten ist dies noch durch den ordentlichen Bud-
getprozess und die mit ihm verbundenen institutio-
nellen Kontrollen gewihrleistet. Die Ausserkraftset-
zung ordentlicher biirokratischer und budgetirer
Prozesse ist das Einfallstor fiir Pfuscherei, Nepotis-
mus, Schnellschuss- und Populismus-Wohltitigkeit,
fiir personliche Profilierung und nicht selten fiir
Willkiir und Korruption. Finanzvermégen sollte
nicht zur Errichtung von Spezialkassen verwendet
werden, die dem ordentlichen Budgetprozess ent-
zogen sind.

*Der Gefahr gut intendierter, aber ineffizienter und
inkompetenter Hilfsaktivitit vorzubeugen.

*Wo Finanzvermégen verteilt werden muss und
Rechtstitel oder zwingende Fairnessargumente feh-
len, sollte eine Art von Prinzip des unzureichenden
Grundes Anwendung finden. D.h. das desaffektierte
Staatsvermogen sollte — so es denn unbedingt ver-
teilt werden muss — nicht allzu gezielt verteilt wer-
den, sondern sollte einer strahlungsfreien Entsor-
gung an eine breite Gruppe Begiinstigter zugefiihrt
werden. Einmalige Steuersenkungen, Schuldenriick-
zahlungen und die Einlage in ein relativ egalitires
Sozialversicherungswerk sind alles denkbare Desti-
nationen.
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den. Die Einlage in den
Fonds kommt somit einer
Schuldentilgung  gleich,
einer bescheidenen viel-
leicht, aber nichtsdesto-
trotz einer Schuldentil-
gung. Theoretisch kime
auch eine einmalige Steu-
ersenkung oder -riicker-
stattung in Frage, doch
ist fraglich, ob die Frage
des gerechten Verteilungs-
schliissels das politische
System nicht abermals
iiberfordern wiirde.

Die Goldinitiative -
eine mogliche Losung

Auf den ersten Blick
scheint die Initiative
schlecht durchdacht, in-
dem sie mit ihrer weichen
— weil rein funktionalen
und alle Konkretisierung
dem Gesetzgeber iiber-
lassenden — Limitierung
der Entnahmen poten-
ziell eine Pandorabiichse
offnet, welche die Politik
im Laufe der Zeit zu wei-

teren exzessiven Ent-
nahmen fiir die AHV er-
muntern konnte. Ein

Blick auf den bereits be-
stechenden Art. 99 der
Bundesverfassung offen-
bart jedoch, dass diese
Offenheit ohnehin be-
reits besteht und in jedem
Falle weiterbesteht; denn
die Verfassung verpflich-
tet die Nationalbank nur
zur Haltung «ausreichen-
der Wihrungsreserven».
Der Uberschuss iiber die
als ausreichend erschei-
nenden Wihrungsreser-
ven steht somit schon
heute auch bei Ableh-
nung der Goldinitiative
zur Disposition. Die Ver-
fassung kniipft eine Re-
duktion auf das ausrei-
chend Erscheinende an
keine Auflagen. Neu an
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der Goldinitiative ist letztlich allein die Verpflich-
tung zur Einlage aller Entnahmen in den AHV-Fonds
und die Quasi-Enteignung der Kantonsfisci. Diese
Festschreibung des Verwendungsziels <AHV» ist un-
ter den Bedingungen der real existierenden Demokra-
tie nicht vollig abwegig. Sie gewihrleistet einen hohen
Grad von Narrensicherheit. Sie ist ein gangbarer Weg
zur demokratisierten, relativ egalitiren und damit
politisch vielleicht konsensfihigen Verteilung an «das
Volk». Ausgehend vom politischen Faktum, dass die
Pliinderung der Nationalreserve in der Nationalbank
nach dem durch den Meyer-Koller-Villiger-Plan aus-
gelésten Dammbruch ohnehin nicht mehr aufzuhal-
ten ist, stellt die AHV eine durchaus erwigenswerte
Destination dar. Der Umstand, dass damit die vo-
raussehbaren Finanzierungsprobleme der AHV in kei-
ner Weise gelost werden, ist kein Gegenargument.
Die Solidarititsstiftung «lost» schliesslich die grossen
Weltprobleme, fiir die sie vorgesehen ist, auch nicht.
Und ob sich die Jugend mit Geld verantwortungs-
ethisch wirklich aufriisten und nicht nur kaufen
lisst, ist ebenfalls eine mehr als offene Frage. Immer-
hin wird durch die Einlage in die AHV keine zusitz-
liche Biirokratie geschaffen und kein permanenter
Renten- und Transferjagdprozess entfesselt, keine gut
oder weniger gut intentionierten Klientelen ange-
zogen. Auch unter dem Aspekt des Prinzips des un-
zureichenden Grundes fiir eine gezieltere Verteilung
schneidet die Einlage in den AHV-Fonds nicht
ungiinstig ab. Eine Schwiche der Initiative ist zwar
die Ausbootung der Kantone. Wenn man indessen
die Kantonssteuerzahler und nicht die Kantonspoli-
tiker als die Letztberechtigten ansieht, so wiegt die-
ser Schonheitsfehler nicht mehr so schwer, gelangt
doch die Einlage in die AHV ziemlich proportional
auch zu den Kantonssteuerzahlern. Vielleicht miisste
man daran denken, in einer spiteren Verfassungs-
abstimmung ein gewisses garde-fou zu errichten und
jede weitere Pliinderung der Nationalbank an eine
Verfassungsinderung zu kniipfen.

Zwei Drittel akzeptabel ist nicht genug

Der Gegenvorschlag hinterlisst zwiespiltige Ge-
fithle. Die Anleihe bei der Goldinitiative (mit dem
AHV-Drittel) und die Allokation an die Kantonsfisci
(mit dem Kantonsdrittel) sind durchaus diskussions-
wiirdig. Die Ausschiittung an die Kantonsfisci
kénnte zwar ungesunden Appetit wecken und
schlechte Neigungen zu wiederholten «einmaligen»
Sonderfinanzierungen férdern. Eine nennenswerte
Ausschiittung an die Kantone (und damit mittelbar
an die Kantonssteuerzahler) ist indessen aus «histo-
rischen Rechtstiteln» durchaus gerechtfertigt, sind
die Kantone doch historisch Hauptaktionire der
Nationalbank. Die an sich begriissenswerte, klare
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quantitative Begrenzung der Pliinderungsmenge ist
indessen mehr Schein als Realitit, da BV Art. 99 wei-
tere Kapitalentnahmen — und zwar auch solche aus
Devisenreserven — ohnehin bereits zulidsst. Auch die
«Kapitalerhaltung» mit der Verpflichtung, nur den
die Inflation iiberschiessenden Ertrag zu entnehmen,
ist geeignet, im Laien gewisse Illusionen zu wecken.
Unter plausiblen Annahmen iiber Inflation und Real-
rendite kommt diese «Kapitalerhaltung» einer sofor-
tigen Entnahme von 50 Prozent des Kapitals gleich.
D.h. wiirde man sofort 50 Prozent des Kapitals ent-

Die beiden Wege - Schuldentilgung und
Einlage in den AHV-Fonds - sind sich

ahnlicher, als man zunachst denkt.

nehmen und wiirde den Rest anlegen, so hitte man
Aussicht, in 30 Jahren auch gerade wieder den Real-
wert des Ausgangskapitals zur Verfiigung zu haben.
Bedenken erregt indessen die Solidarititsstiftung
sowie deren Anreicherung mit dem Aromastoff des
Jugendsponsorings. Es ist nicht die bekannte, un-
rithmliche Entstehungsgeschichte, die gegen die Stif-
tung spricht; viele segensreiche Institutionen haben
nicht ganz gesellschaftsfihige politische Stamm-
biume. Die Solidarititsstiftung und das in sie einge-
baute Verantwortungsethik-Sponsoring sind Schul-
beispiele fiir Projekte, die den Steuertest mit Sicher-
heit nicht bestehen wiirden und die ihre Entstehung
nur der Steuerillusion verdanken kénnen. Zudem
sind sie pridestinierte Einfallstore fiir permanenten
Transfer- und Rentenwettbewerb und ein ideales
Tummelfeld fir professionelle Klientelmanager.
Ziele und Mittel sind héchst informell und unopera-
tional definiert. Die Stiftung erfordert unausweich-
lich auch den Aufbau einer neuen Allokations- und
Controlling-Biirokratie. Unerlisslich diirfte auch die
Einsetzung eines unabhingigen Rates eminenter Per-
sonlichkeiten sein — ein untriigliches Indiz fiir Ratlo-
sigkeit iiber Ziele und Mittel. Das Ziel, die Jugend zu
befihigen, «uerantwortungsbewusst die Herausforde-

rungen der Zukunft anzugehen und zu meistern» lisst
- jede Operationalitit vermissen. Weder lassen sich die

Erfolgsmassstibe der moralischen Diingung der Ju-
gend konkretisieren, noch bestehen Anhaltspunkte,
welche Mittel geeignet sind, die verantwortungsethi-
sche Aufriistung der Jugend zu bewerkstelligen. Fiir
den sorgfiltigen und haushilterischen Einsatz von
Mitteln fiir weltweite Wohltitigkeit und nationale
ideelle Konditionierung der Jugend ist es von emi-
nenter Bedeutung, dass die entsprechenden Ausga-
ben aus ordentlichen laufenden Steuermitteln — und
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nicht aus vermeintlich vom Himmel fallenden Lotte-
riegewinnen alimentiert werden. Zu gross ist sonst
der Raum fiir Klientelwirtschaft und fiir gut oder
weniger gut gemeintes ineffizientes Helfen und For-
dern. Zu gross ist mangels einer robusten Theorie der
Produktion von Verantwortung die Wahrscheinlich-
keit von verdeckter Parteien- oder Indoktrinierungs-
finanzierung einerseits oder wahlloser Verschwendung
auf die Aufblihung eines Jugendarbeiterapparates.

All dies sollte nicht als Absage an das humanitire
Engagement des Schweizer Fiskus verstanden werden.
Aber im Interesse der Fiskalhygiene sollte dieser Ein-
satz stets aus fithlbar erhobenen frischen Steuermit-
teln erfolgen. Der Umstand, dass ohne das vermeint-
liche «Geschenk» aus der Nationalbank niemand an
eine solche Stiftung denken wiirde, ist der implizite
Tatbeweis dafiir, dass die Stiftung weder Biirgern
noch Politikern das wert ist, was sie kostet. Allein die
[llusion des free lunch — die Steuerillusion — hat diese
Idee iiberhaupt politisch salonfihig gemacht.

Nein zum Gegenvorschlag

Die Stimmbiirger stehen somit vor der Wahl zwi-
schen zwei Projekten, die méglicherweise besser un-
terblieben wiren. Die durch den Meyer-Koller-Villi-
ger-Plan geschaffenen politischen Tatsachen lassen es
nicht mehr zu, die Mittel dort zu lassen, wo sie sind,
und sie fiir den wirklichen nationalen Ernstfall zu
konservieren. In Kombination mit Art. 99 BV lassen
beide letztlich weitere Entnahmen zu. Die Gold-
initiative enthilt immerhin die verbindliche Vor-
gabe, wonach alle gegenwiirtigen und kiinftigen Ent-
nahmen in die AHV zu gehen haben, wo sie dann po-
litisch ihre letzte Ruhe finden. Mit dem Solidaritits-
drittel lisst der Gegenvorschlag dagegen breiten
Raum fiir Ineffizienz, Klientelismus, elitiren Pater-
nalismus sowie fiir Missbrauch und Manipulation
des jugendlichen Idealismus. Es gibt keinen verniinf-
tigen Grund fiir die Errichtung einer Solidaritits-
stiftung mit derart unscharfen und fragwiirdigen
Stiftungszwecken. Der Umstand, dass zwei Drittel
fiir durchaus verniinftige Zwecke vorgesehen sind
und «nur» die Realertrige eines limitierten Kapitals
verwendet werden sollen, sollten den Blick nicht trii-
ben. Der Biirger hat Anrecht auf eine haushilterische
Verwendung seiner Steuerreserven und braucht ein
Paket nicht deshalb zu akzeptieren, weil dem
Unverniinftigen auch etwas Sinnvolles beigemischt
ist. Mit einem Nein zur Solidarititsstiftung und da-
mit zum Gegenvorschlag wird die lautere Gesinnung
der Urheber Meyer, Koller und Villiger keineswegs in
Frage gestellt, eher schon jene mancher opportunisti-
scher Parlamentarier. Es wird lediglich signalisiert, dass
diese drei verdienten Persénlichkeiten und Magistraten
in diesem Falle in der Hitze einer ungewohnten He-
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rausforderung einen — durch das Volk gliicklicherweise
korrigierbaren — Fehler begangen haben.

Nach sorgfiltiger Abwigung neigt sich die Waage
deshalb deutlich auf die Seite der Goldinitiative oder
eines doppelten Neins. Damit wird signalisiert, dass
auch die Solidaritit auf den normalen Budgetweg
verwiesen sein soll, dass man keine neue Allokations-
und Controlling-Biirokratie wiinscht, dass man der
Wohltitigkeits- und NGO-Industrie keine fiskali-
schen Privilegien einrdumen will, und nicht zuletzt,
dass man die staatstragenden integren Persénlichkei-
ten des Landes aus dem uniibersichtlichen Gelinde
des verantwortungsethischen Coaching der Jugend
heraushalten will. Beinahe ist man versucht zu sagen:
Eine Jugend, die sich in dieser anbiedernden Weise
umarmen liesse, eine solche Jugend wiirde vieles — zu
vieles — machen: fiir Geld. Eine solche Jugend wire
zumindest noch nicht fihig, «verantwortungsbewusst
die Herausforderungen der Zukunft anzugehen und
zu meistern», sondern fiele auf jeden portemonnaie-
formigen Koder herein. 4

JOorG BaumBERGER ist 1944 in Biel geboren. Er hat an der Univer-
sitdt St. Gallen Volkswirtschaft studiert und zum Dr. oec. HSG
promoviert. Er ist heute Titularprofessor fiir Volkswirtschafts-
lehre an der Universitat St. Gallen.
E-Mail: joerg.baumberger@unisg.ch

SCHWEIZER MONATSHEFTE 82. JAHR HEFT 9

13



	Wohin mit "überflüssigem" Gold? : Zur Abstimmung über Goldinitiative und Gegenvorschlag

